
Dezernat 4: Flurbereinigung und Landmanagement 

Ursächliche Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde ist die Vorbereitung,
Planung und Durchführung von Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG),
die Schaffung bedarfsgerechter Grundstücke und die Förderung/Unterstützung einer nachhaltige Regionalentwicklung.

Verfahrenszielsetzungen:
Weitere Zielsetzungen
Biotop- und Artenschutz (Biotopverbundkorridore, Anlage von Ökopools, etc.)

Moorschutz/-renaturierung

Hochwasserschutz/Deichbau

Gewässerentwicklung

Agrarstrukturell
Schaffung eines neuzeitlichen Wegenetzes, bedarfsgerechter Ausbau 

und Aufhebung entbehrlicher Wege 

Beseitigung ungünstiger Flächenstrukturen und Unterstützung von Maßnahmen der betrieblichen Entwicklungen

Flächenzusammenlegungen, Entfernungsverbesserungen

Anpassung der Eigentumsstrukturen an die Örtlichkeit

Gründung von Eigentümergemeinschaften

Planung

Ausführung

Realisierung
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Wegebau
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Entwicklungszustand nach 3 Monaten
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